
Öffentliche Bekanntmachung 
 

Wirksamkeit der 9. punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans des Ge- 
meindeverwaltungsverbands Markdorf für Teilbereiche in der Gemeinde Ober- 

teuringen 
 

Das Landratsamt Bodenseekreis hat die von der Verbandsversammlung des Gemein- 
deverwaltungsverbands Markdorf am 12.05.2025 in öffentlicher Sitzung beschlossene  
9. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans mit Entscheidung vom 06.08.2025 
aufgrund von § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt. Die Genehmigung wird hiermit gem. § 6 
Abs. 5 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. 
Die räumlichen Geltungsbereiche ergeben sich aus folgenden Kartenausschnitten: 
 







 
 

 
 

 

Die Änderung des Flächennutzungsplans wird mit dieser Bekanntmachung wirk- 
sam. 

 
Die Flächennutzungsplanänderung kann einschließlich der Begründung mit Umwelt- 
bericht und der zusammenfassenden Erklärung an folgenden Stellen während der üb- 
lichen Dienststunden eingesehen werden: 

 
- Dienstgebäude des GVV Markdorf, Schlossweg 10, 88677 Markdorf 
- Rathaus der Stadt Markdorf – Außenstelle Stadtbauamt, Schlossweg 6-8, 

88677 Markdorf, 
- Rathaus der Gemeinde Bermatingen, Salemer Straße 1, 88697 Bermatingen 
- Rathaus der Gemeine Oberteuringen, St. Martin-Platz 9, 88094 Oberteuringen, 



- Rathaus der Gemeinde  Deggenhausertal, Rathausplatz 1, 88693 Deggen- 
hausertal 

 
Jedermann kann die Flächennutzungsplanänderung einsehen und über ihren Inhalt 
Auskunft verlangen (vgl. § 6 Abs. 5 BauGB). 

 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des 
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen- 
nutzungsplans, und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor- 
gangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen- 
über der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 

 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW Flächennutzungs- 
pläne, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO BW o- 
der auf Grund der GemO BW zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekannt- 
machung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn 

 

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplans verletzt worden sind, 

 

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO BW wegen Gesetzwidrig- 
keit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeich- 
nung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder 
elektronisch geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 1 GemO BW jedermann diese Verlet- 
zung geltend machen. 

 
 

gez. Georg Riedmann 

Verbandsvorsitzender 


